
Gebührenordnung des Instituts für Personengeschichte 
gültig seit dem 1.1.2009 

 
1. Die Benutzung von Sammlung und Bibliothek ist gebührenpflichtig. 
 

a) Jeder Benutzer muss einen Antrag auf Benutzungsgenehmigung ausfüllen. 
Die gewünschte Benutzungszeit ist mit der Institutsleitung abzustimmen. 
Die Benutzungsgebühr beträgt je Tag ................................................................. Euro  8,-- 
Die Nutzung des Instituts in größerem Umfang wird pauschal kalkuliert. 
Für Mitglieder des Förderkreises der Stiftung für Personengeschichte ist die 
Benutzung i.d.R. frei. 

 
b) Bei Bearbeitung von Anfragen und Aufträgen durch Mitarbeiter des Instituts 

werden zusätzlich zu den anfallenden Schreibgebühren, bei Auskünften ein- 
schließlich des Zeitaufwands für erforderliche Ermittlungen, sowie bei der 
Ermittlung von relevanten Unterlagen der Sammlung pro ¼ Stunde erhoben. ... Euro 15,-- 
Aufträge in größerem Umfang werden mit der Institutsleitung besprochen 
und pauschal kalkuliert. 

 
2. Gebühren für Kopien, je Seite 
 

a) Unterlagen, die durch das Institut erstellt wurden................................................ Euro  8,- 
 
b) Kopien von Archivalien und Manuskripten ......................................................... Euro  0,50 
c) Kopien von sonstigen Sammlungsmaterialien, Büchern (Kopien von Zeitungs- 

ausschnitten sind nur in Ausnahme, nach Genehmigung durch die Institutsleitung 
möglich), je Kopie ............................................................................................... Euro 0,25 
Im Einzelfall zu kalkulieren sind maschinenlesbare Kopien, Scanner-Einsatz, 
PC-files per Disketten, Netz, etc. 

 
3. Bei Fotoaufnahmen, Digitalisaten 
 

Gebühren auf Anfrage 
 
4. Schreibgebühren pro Maschinenseite, bzw. entspr. Druck ........................................ Euro 8,-- 

Zusätzlich sind ggf. Porto, Verpackung in Rechnung zu stellen. 
 
5. Eine Ausleihe von Sammlungsgegenständen, Archivalien oder Büchern kann nicht erfolgen. 

 
Über Ausnahmen entscheidet die Institutsleitung, ebenso über die Höhe der ggf. 
erforderlichen Kaution und Leihgebühr. Über eine Ausleihe ist ein schriftlicher Vermerk 
anzufertigen. 

 
6. Das Institut erteilt über alle geleisteten Gebühren entsprechende Quittungen und Belege. 
 
7. Falls Sie Mitglied des Förderkreises der Stiftung für Personengeschichte werden möchten, 
wenden Sie sich bitte an die Institutsleitung. 
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